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1 Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedin-

gungen 

 

1         Geltungsbereich 
1.1 Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Liefer-

bedingungen gelten ausschließlich; entge-

genstehende oder von unseren Verkaufs- 

und Lieferbedingungen abweichende Bedin-

gungen des Käufers erkennen wir nicht an, 

es sei denn, wir hätten ausdrücklich schrift-

lich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Ver-

kaufs- und Lieferbedingungen gelten auch 

dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehen-

der oder von unseren Verkaufs- und Liefer-

bedingungen abweichender Bedingungen 

unsere Leistung vorbehaltlos erbringen.  

1.2 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen 

gelten für alle zukünftigen Verträge mit dem 

Käufer. 

1.3 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen 

gelten ausschließlich gegenüber Unterneh-

mern im Sinne von § 14 BGB. 

 

2 Vertragsschluss 
2.1 Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere 

Angebote freibleibend. Für den Umfang der 

von uns zu erbringenden Leistungen ist al-

leine unsere schriftliche Auftragsbestätigung 

maßgebend. 

2.2 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 

BGB zu qualifizieren, so können wir dieses 

innerhalb von 4 Wochen annehmen.  

2.3 Sämtliche zwischen uns und dem Käufer bei 

Vertragsschluss getroffenen Vereinbarungen 

sind vollständig schriftlich niedergelegt.   

2.4 An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnun-

gen, Modellen und sonstigen Unterlagen 

stehen uns sämtliche Eigentums- und Urhe-

berrechte zu; diese Unterlagen sind vertrau-

lich zu behandeln und dürfen Dritten ohne 

unsere ausdrückliche schriftliche Zustim-

mung nicht zugänglich gemacht werden. 

Das Fertigen von Abschriften bedarf eben-

falls unserer schriftlichen Einwilligung. 

 

3 Preise – Zahlung – Aufrechnung  

3.1 Unsere Preise verstehen sich stets zuzüglich 

der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatz-

steuer. 

3.2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 

nichts anderes ergibt, gelten genannte Preise 

stets „ab Werk“. Skonto gilt nur bei aus-

drücklicher schriftlicher Bestätigung durch 

uns als vereinbart. 

3.3 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 

bestehen nur, wenn der Gegenanspruch des 

Käufers rechtskräftig festgestellt, anerkannt 

oder unbestritten ist; darüber hinaus besteht 

ein Zurückbehaltungsrecht nur, soweit die 

Gegenansprüche auf dem gleichen Vertrags-

verhältnis beruhen. 

 

4 Liefertermine - Verzug 

4.1 Mangels abweichender schriftlicher Verein-

barungen ist für den Liefertermin unsere 

schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. 

Wir sind an den Liefertermin nicht gebun-

den, wenn der Käufer seinen vertraglich ver-

einbarten Obliegenheiten (Zahlung von Ab-

schlägen, Beibringung erforderlicher Unter-

lagen etc.) nicht rechtzeitig nachkommt. Die 

Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt 

vorbehalten. 

4.2 Der Liefertermin verschiebt sich beim Ein-

tritt unvorhergesehener Ereignisse angemes-

sen, soweit die Verzögerung nicht von uns 

zu vertreten ist. Dies gilt unabhängig davon, 

ob die Verzögerung bei uns oder an anderen 

Stellen eintritt, wie z.B. unvorhergesehene 

Betriebsstörungen, Streiks, rechtmäßige 

Aussperrungen, nicht rechtzeitige Beliefe-

rung mit den zur Herstellung erforderlichen 

Materialien trotz ordnungsgemäßer und 

rechtzeitiger Bestellung.  Wir sind verpflich-

tet, dem Käufer Beginn und Ende derartiger 

Ereignisse unverzüglich mitzuteilen. Dauert 

die Behinderung mehr als drei Monate an, 

sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzu-

treten. Etwaige bereits erbrachte Gegenleis-

tungen werden wir unverzüglich erstatten. 

4.3 Geraten wir infolge leichter Fahrlässigkeit 

mit der Lieferung in Verzug, so ist unsere 

Haftung für Verzögerungsschäden (Scha-

densersatz neben der Leistung) auf  5 % des 

Vertragspreises der verspäteten Lieferung 

beschränkt. Die Haftungsbegrenzung gilt 

nicht im Falle der Verletzung des Körpers, 

des Lebens und der Gesundheit.  

4.4 Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder 

verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so 

sind wir berechtigt, den insoweit entstande-

nen Schaden einschließlich etwaiger Mehr-

aufwendungen ersetzt zu verlangen, es sei 

denn, der Käufer hat die Pflichtverletzung 

nicht zu vertreten. Weitergehende gesetzli-

che Aufwendungsersatzansprüche bleiben 

unberührt. Wir sind darüber hinaus berech-

tigt, dem Käufer eine angemessene Annah-

mefrist zu setzen und nach deren fruchtlo-

sem Verstreichen vom Vertrag zurückzutre-

ten und Schadensersatz statt der Leistung zu 

verlangen. 

 

5 Eigentumsvorbehalt 

5.1 Wir behalten uns das Eigentum an sämtli-

chen gelieferten Teilen bis zum Eingang al-

ler Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. 

Bei vertragswidrigem Verhalten, insbeson-

dere bei Zahlungsverzug, sind wir berech-

tigt, vom Vertrag zurückzutreten und die 

Kaufsache zurückzunehmen. 

5.2 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen 

Dritter hat der Käufer uns unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, damit wir ge-
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gebenenfalls Drittwiderspruchsklage erhe-

ben können. Soweit der Dritte nicht in der 

Lage ist, die gerichtlichen und außergericht-

lichen Kosten einer solchen Klage zu erstat-

ten, haftet hierfür der Käufer. 

5.3 Wird die gelieferte Ware mit anderen, nicht 

uns gehörenden Gegenständen untrennbar 

vermischt, vermengt oder verbunden, so er-

werben wir das Miteigentum an der neuen 

Sache im Verhältnis des Wertes der geliefer-

ten Ware (Faktura-Endbetrag, einschließlich 

Mehrwertsteuer) zu der oder den anderen 

vermischten, vermengten oder verbundenen 

Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermi-

schung, Vermengung oder Verbindung. Er-

folgt die Vermischung, Vermengung oder 

Verbindung in der Weise, dass die Sache des 

Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt 

als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmä-

ßig Miteigentum überträgt. Der Käufer ver-

wahrt das so entstandene Allein- oder Mitei-

gentum für uns. 

5.4 Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im 

ordentlichen Geschäftsgang weiter zu ver-

kaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 

Forderungen in Höhe des Faktura-

Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) 

unserer Forderung ab, die ihm aus der Wei-

terveräußerung gegen seine Abnehmer oder 

Dritte erwachsen, und zwar unabhängig da-

von, ob die Kaufsache ohne oder nach Ver-

arbeitung weiter verkauft wurde. Zur Ein-

ziehung dieser Forderung bleibt der Käufer 

auch nach Auslieferung berechtigt. Unsere 

Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, 

bleibt davon unberührt. Wir verpflichten uns 

jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, so-

lange der Käufer seinen Zahlungsverpflich-

tungen aus den vereinnahmten Erlösen 

nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät 

und insbesondere ein Antrag auf Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens nicht gestellt ist 

oder Zahlungseinstellung nicht vorliegt.  

5.5 Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden 

Sicherheiten auf Verlangen des Käufers in-

soweit freizugeben, als der realisierbare 

Wert der Sicherheiten die zu sichernden 

Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; 

die Auswahl der freizugebenden Sicherhei-

ten obliegt alleine uns. 

 

6 Gefahrübergang 

6.1 Lieferungen erfolgen stets „ab Werk“. Wir 

werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des 

Käufers die Ware auf dessen Kosten gegen 

versicherbare Risiken versichern. 

6.2 Die Gefahr geht spätestens mit der Absen-

dung der Ware auf den Käufer über, und 

zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfol-

gen. 

6.3 Transport- und alle sonstigen Kosten im 

Zusammenhang mit der Versendung trägt 

der Käufer. 

 

7 Gewährleistung 

7.1 Soweit die Vertragsware nicht neu herge-

stellt ist, wird diese verkauft unter Aus-

schluss der Gewährleistung. Schadenser-

satzansprüche aufgrund vorsätzlicher oder 

grob fahrlässiger Pflichtverletzungen sowie 

Schadensersatzansprüche aufgrund einer 

Verletzung des Körpers, der Gesundheit o-

der des Lebens bleiben im Rahmen der Best-

immungen der Ziff. 8 dieser Verkaufs- und 

Lieferbedingungen unberührt.  

7.2 Wir haften nicht für Schäden, die durch 

unsachgemäße Behandlung, Abnutzung, La-

gerung oder sonstige Handlungen des Käu-

fers oder Dritter sowie durch Umweltein-

flüsse auftreten. 

7.3 Die gesetzlichen Ansprüche aus Sachmän-

gelhaftung verjähren bei neu hergestellten 

Waren in einem Jahr ab Übergabe der Ware. 

Abweichend von Satz 1 verjähren Ersatzan-

sprüche für Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

sowie für sonstige Schäden, die auf Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit beruhen, nach 

den gesetzlichen Bestimmungen.. 

7.4 Uns steht das Wahlrecht zwischen Nachbes-

serung und Neulieferung zu. 

7.5 Die zum Zwecke der Nacherfüllung erfor-

derlichen Aufwendungen werden nicht von 

uns getragen, soweit die Aufwendungen sich 

dadurch erhöhen, dass die Ware nach der 

Lieferung an einen anderen Ort als der ge-

werblichen Niederlassung des Käufers ver-

bracht worden ist. Dies gilt nicht, wenn das 

Verbringen dem bestimmungsgemäßen Ge-

brauch der Sache entspricht. 

 

8.         Haftung 

8.1       Wir haften nach den gesetzlichen  

            Bestimmungen, sofern der Käufer 

Schadensersatzansprüche geltend macht, die                      

auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

einschließlich von Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungs-

gehilfen oder auf einer schuldhaften Verlet-

zung einer wesentlichen Vertragspflicht un-

sererseits beruhen. Wesentliche Vertrags-

pflichten sind solche, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 

vertraut und vertrauen darf. 

8.2      Soweit uns keine vorsätzliche 

           Vertragsverletzung angelastet wird, 

           ist die Schadensersatzhaftung in den 

           vorgenannten Fällen auf den 

           vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 

           Schaden begrenzt. 
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8.3  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesund-

heit bleibt unberührt; dies gilt auch für die  

  

 zwingende Haftung nach dem Produkthaf-

tungsgesetz. Unberührt bleibt auch die Haf-

tung nach den gesetzlichen Bestimmungen 

im Falle des arglistigen Verschweigens eines 

Mangels sowie bei der Abgabe einer Be-

schaffenheitsgarantie. 

8.4  Eine weitergehende Haftung auf Schadens-

ersatz ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsna-

tur des geltend gemachten Anspruchs – aus-

geschlossen.  

 

9 Gerichtsstand Rechtswahl 

9.1  Handelt es sich bei dem Käufer um einen 

Kaufmann, eine juristische Person des öf-

fentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, so ist für alle sich aus oder 

im Zusammenhang mit diesem Vertrag er-

gebenen Streitigkeiten das für unseren Sitz 

zuständige Gericht ausschließlich zuständig; 

wir behalten uns jedoch das Recht vor, den 

Käufer auch an dem für ihn zuständigen Ge-

richt zu verklagen. 

9.2  Auf diesen Vertrag findet das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Aus-

schluss des UN-Kaufrechts (CISG) Anwen-

dung. 

9.3  Soweit einzelne Bestimmungen des Ver-

tragsverhältnisses unwirksam sind, bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen da-

von unberührt. An die Stelle der unwirksa-

men Bestimmung treten die gesetzlichen 

Regelungen.  

 

10      Einholung Bonitätsauskunft 

Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei 

Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fäl-

len, in denen ein berechtigtes Interesse vor-

liegt, Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir mit der 

Creditreform Herford & Minden Dorff 

GmbH & Co. KG, Krellstr. 68 in 32584 Löh-

ne, zusammen, von der wir die dazu benötig-

ten Daten erhalten. Zu diesem Zweck über-

mitteln wir Ihren Namen und Ihre Kontaktda-

ten an die Creditreform. Weitere Informatio-

nen zur Datenverarbeitung bei Creditreform 

erhalten Sie in dem ausführlichen Merkblatt 

„Creditreform-Informationen gem. Art. 14 

EU-DSGVO unter 
https://www.creditreform.de/herford/datenschutz 
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